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Beschlüsse des Einwohnerrates Wohlen vom 26. September 2011 
 
 
Genehmigung des Voranschlages 2012 der Einwohnergemeinde Wohlen AG mit einem  
Steuerfuss von 113 %. 
 

 
Hinweis 
 
Gemäss der Gemeindeordnung der Gemeinde Wohlen AG vom 19. September 2005 (Stand 09. März 
2009) § 7 Ziff. 3 unterliegt der Voranschlag und der Steuerfuss dem obligatorischen Referendum. Die 
Volksabstimmung über den Voranschlag 2012 findet am 27. November 2011 statt.  
 
 
Freundliche Grüsse 
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